STEUERRECHTLICHER UBERBLICK FUR ZIVILTECHNIKER

Einkommensteuer

Ziviltechniker sind in erster Linie von der Einkommensteuer betroffen. Mit der Einkommensteuer
konnen Sie Ublicherweise in drei Formen konfrontiert werden:

In Form der durch den Dienstgeber einbehaltenen Lohnsteuer, wenn Sie in einem Dienstver-
haltnis stehen. In diesem Fall erzielen Sie Einklunfte aus nichtselbstandiger Arbeit.

In Form der veranlagten Einkommensteuer, wenn Sie in keinem Dienstverhaltnis stehen. Hier-
bei beziehen Sie EinkUnfte aus selbstandiger Arbeit. In diesem Fall mUssen Sie den Gewinn, der
zu versteuern ist, selbst berechnen (siehe dazu Punkt Gewinnermittlung) und an das Finanz-
amt abfuhren.

In Form der Kapitalertragsteuer bei den meisten Zinseinkunften. Sie wird auch als Quellen-
steuer bezeichnet, weil sie automatisch an der Quelle, Ublicherweise von der Bank, einbehal-
ten wird.

Welcher Einkunftsart unterliegen Ziviltechniker?

Wie unter dem Punkt Einkommensteuer ausgeftuhrt, unterliegen Sie mit Ihren Einklnften bei selb-
standiger Arbeit der Einkommensteuer im Wege der Veranlagung. Bei einer nichtselbstandigen
Tatigkeit als Dienstnehmer wird die Einkommensteuer als Lohnsteuer vom Dienstgeber an das
Finanzamt entrichtet. Nachfolgend soll beispielhaft dargestellt werden, ob die Tatigkeit den Ein-
kunften aus selbstandiger oder nichtselbstandiger Arbeit unterliegt.

Gewinnermittlung bei selbstandiger Tatigkeit

Uben Sie nun als Ziviltechniker eine Tatigkeit aus, die als selbstandige Arbeit qualifiziert werden
kann, haben Sie drei Moglichkeiten, Ihren Gewinn zu ermitteln:

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Basispauschalierung
Bilanzierung

nahmen-Ausgaben-Rechnung

~~Altechniker konnen ihren Gewinn unabhangig von der Hohe des Umsatzes oder Gewinnes
immer in der Form einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (E-A-R) ermitteln. Die E-A-R ist eine
Geldflussrechnung. Der Gewinn wird nicht durch doppelte Buchfuhrung (=Bilanzierung), sondern
durch die GegenUberstellung der Geld-Einnahmen und der Geld-Ausgaben ermittelt. Gewinnwirk-
sam wird bei der E-A-R schon bzw. erst das, was an Geld der Kassa oder dem Bankkonto zugeflos-
sen bzw. abgeflossen ist. Die Betriebsausgaben mussen in dieser Aufstellung gruppenweise
gegliedert dargestellt werden und der Steuererklarung beigelegt werden.

Schema einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
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Honorareinnahmen

Anlagenverkaufe

Summe Betriebseinnahmen

Betriebsausgaben

Lohne und Gehalter

Sozialausgaben,

sonst. Personalaufwand

Summe Personalaufwand

Miete

Strom, Gas, Beheizung

Instandhaltung, Reparaturen

Telefon, Porto

Kfz-Kosten, Fahrtspesen

Berufsfortbildung, -vertretung

Geringwertige Wirtschaftsguter

Buchhaltung, Beratung, Buroaufwand

Werkvertragshonorare

Zinsen, Finanzierungsaufwand

Kammer, Pflichtvers., Verw.kosten

Sonstige Betriebsausgaben

Summe sonstiger Betriebsaufwand

AfA It. Anlagenverzeichnis

Summe unbarer Aufwand

Summe Betriebsausgaben

Gewinn aus selbstandiger Arbeit




Basispauschalierung

Die Basispauschalierung kann eine interessante Alternative zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
darstellen. Soweit der Umsatz nicht mehr als € 220.000,00 betragen hat, konnen Sie statt des Ein-
zelnachweises der Betriebsausgaben das 12%ige Betriebsausgabenpauschale geltend machen.
Hochstens jedoch € 26.400,--. Berechnungsbasis fur die 12 % sind die Betriebseinnahmen.

Neben der 12%igen Betriebsausgabenpauschale konnen noch bestimmte zusatzliche Betriebsaus-
gaben wie Lohne (einschlieBlich Lohnnebenkosten), Beitrage zur Pflichtversicherung in der
gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie Arbeitslosenversicherung und
Pflichtbeitrage zu Versorgungs- und Unterstltzungseinrichtungen der Kammern (Wohlfahrts-
fonds). Ab 2010 steht neben dem Pauschale auch der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrages
zu. Dieser betragt 13 % des Gewinns, jedoch maximal 13 % von € 30.000,00, also € 3.900,00. Der
daruber hinausgehende investitionsbedingte Gewinnfreibetrag steht diesen Steuerpflichtigen
Jjedoch nicht zu. Diese Pauschale ist bei diesen Tatigkeiten oft hoher als der Einzelnachweis der
Betriebsausgaben.

Schema einer Basispauschalierung

Betriebseinnahmen in tatsachlicher Hohe

- Betriebsausgaben-Pauschale

- Zusatzliche Betriebsausgaben

= Gewinn / Verlust

Bilanzierung

Ziviltechniker sind als Freiberufler nicht zur Buchfihrung verpflichtet, es besteht jedoch immer
die Moglichkeit, freiwillig zu bilanzieren. Ziviltechniker ermitteln ihren Gewinn zumeist mittels Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung, da die Gewinnermittlung mittels doppelter Buchfuhrung mit erheb-
lichem administrativen Aufwand verbunden ist: Wahrend des Jahres doppelte Erfassung aller
Geschaftsvorfalle und das Fuhren eines Kassabuches. Am Jahresende sind umfangreiche ,Bilan-
zierungsarbeiten” wie die periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Ertrage, Durch-
fuhrung einer Inventur (= Erfassung aller Vermogensgegenstande), Bewertung von halbfertigen
Arbeiten, usw. notwendig.

Umsatzsteuer

Ermittlung der Steuerschuld

Die Ermittlung der Umsatzsteuer kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Nach den verein-
nahmten Entgelten (Istbesteuerung) oder den vereinbarten Entgelten (Sollbesteuerung).

Angehorige der freien Berufe (darunter fallen Ziviltechniker) haben die Umsatzsteuer nach den
Regeln der Istbesteuerung zu berechnen. Wie bei der Einnahmen/Ausgaben Rechnung ist der
Zahlungsfluss entscheidend fur die Entstehung der Steuerschuld.



Die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten ist unabhangig von der einkommenssteuerlichen
Gewinnermittlung. Auch die Wahl der Rechtsform (GmbH, Personengesellschaft, Einzelunterneh-
mer) hat darauf keinen Einfluss. Werden nach dem Einkommenssteuergesetz freiwillig Bucher
gefuhrt, erfolgt die Ermittlung der Umsatzsteuer weiterhin nach der Istbesteuerung. Durch die
zwei unterschiedlichen Besteuerungssysteme kann es jedoch zu Problemen kommen. Auf Antrag
kann ein Wechsel zur Sollbesteuerung durchgefuhrt werden.

Grundstiucksleistung

Im Umsatzsteuerrecht wird unterschieden zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen. Das
Tatigkeitsfeld eines Ziviltechnikers reicht vom Planen, Beraten, Prifen, Uberwachen bis hin zu
treuhandischen Leistungen und der Erstellung von Gutachten. All diese Leistungen fallen im
Umsatzsteuerrecht unter den Begriff ,sonstige Leistung’.

Wichtig ist diese Unterscheidung vor allem, wenn sonstige Leistungen erbracht werden mit Aus-
landsbezug. In diesem Fall stellt sich die Frage, in welchem Land die Tatigkeit steuerbar ist. Haupt-
sachlich fihren Ziviltechniker Leistungen aus, die im Zusammenhang mit einem Grundstuck ste-
hen. Diese Leistungen gelten als dort ausgefuhrt, wo das Grundstlck gelegen ist. Auch wenn der
Ziviltechniker wahrend seiner Tatigkeit als Berater oder Planer nie im Ausland bei dem Grunds-
tuck gewesen ist.

Stand: 2. Janner 2017

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung konnen wir keine Gewahr fur die vollstandige Richtig-
keit der dargestellten Informationen Ubernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der The-
men haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne fur ein personliches Gesprach zur Verfugung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart-
phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewunschten
Bereich auf unserer Homepage.




	Steuerrechtlicher Überblick für Ziviltechniker
	Einkommensteuer
	Welcher Einkunftsart unterliegen Ziviltechniker?
	Gewinnermittlung bei selbständiger Tätigkeit
	Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Basispauschalierung
	Bilanzierung

	Umsatzsteuer
	Ermittlung der Steuerschuld
	Grundstücksleistung



